
            

Satzung 

der Stadt Rinteln 

über den Anschluss der Grundstücke an die 

öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage 

 

(Abwasserbeseitigungssatzung) 

 

 

Aufgrund der §§ 6, 8 und 40 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) 

i.d.F. vom 22.08.1996 (Nds. GVBI. S. 382), i.V.m. den §§ 148, 149 des Nie- 

dersächsischen Wassergesetzes (Nds. WG) i.d.F. vom 25.03.1998 (Nds. GVBI. 

S. 347), hat der Rat der Stadt Rinteln in seiner Sitzung am 13. Oktober 1998 

folgende Satzung beschlossen: 
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I. Allgemeine Bestimmungen 

 

 

§ 1 

Allgemeines 

 

 

(1) Die Stadt Rinteln, nachstehend Stadt genannt, betreibt durch den Abwasserbe-

trieb der Stadt Rinteln nach Maßgabe dieser Satzung zur Beseitigung des in ih-

rem Entsorgungsgebiet anfallenden Abwassers 

 

 a) Anlagen zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung 

 

 b) Anlagen zur zentralen Niederschlagswasserbeseitigung 

 

 c) Anlagen zur Beseitigung des in dezentralen Abwasser- 

  beseitigungsanlagen anfallenden Abwassers 

 

 als jeweils eine öffentliche Einrichtung. 

 

(2) Die Abwasserbeseitigung erfolgt mittels zentraler Kanalisations- und Abwas-

serbehandlungsanlage im Trenn- und/oder Mischverfahren (zentrale Abwasser-

anlagen) oder mittels Einrichtungen und Vorkehrungen zur Abfuhr und Be-

handlung von Abwasser einschließlich Fäkalschlamm aus Grundstücksentwäs-

serungsanlagen (dezentrale Abwasseranlage). 

 

(3) Art, Lage und Umfang der öffentlichen Abwasseranlagen sowie den Zeitpunkt 

ihrer Herstellung, Erweiterung und Sanierung bestimmt die Stadt im Rahmen 

der ihr obliegenden Abwasserbeseitigungspflicht. 

 

 

§ 2 

Begriffsbestimmungen 

 

 

(1) Die Abwasserbeseitigung im Sinne dieser Satzung umfaßt das Sammeln, 

Fortleiten, Behandeln, Einleiten, Versickern, Verregnen und Verrieseln von 

Abwasser sowie die Beseitigung des in Hauskläranlagen anfallenden Schlamms 

und des in abflusslosen Gruben gesammelten Abwassers, soweit die Stadt ab-

wasserbeseitigungspflichtig ist. 

 

(2) Abwasser i.S.d. Satzung ist Schmutzwasser und Niederschlagswasser. 

Schmutzwasser ist 
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a) das durch häuslichen Gebrauch verunreinigte Wasser (häusliches Ab-

wasser) 

 

b) das durch gewerblichen, industriellen, landwirtschaftlichen oder sonsti-

gen Gebrauch verunreinigte oder sonst in seinen Eigenschaften ver-

änderte Wasser (nichthäusliche Abwasser). Ausgenommen ist das durch 

landwirtschaftlichen Gebrauch entstandene Abwasser, das dazu be-

stimmt ist, auf landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder gärtnerisch 

genutzte Böden aufgebracht zu werden. 

 

 Niederschlagswasser ist das von Niederschlägen aus dem Bereich von bebauten 

und befestigten Flächen abfließende Wasser.  

 

 Als Abwasser gilt auch jedes sonstige in die Kanalisation eingeleitete Wasser. 

 

(3) Grundstück i.S.d. Satzung ist das Grundstück i.S.d. Grundbuchrechtes. Eine 

Vielzahl solcher Flächen oder Teile von ihnen gelten ausnahmsweise dann als 

ein Grundstück, wenn sie wegen verbindlicher planerischer Feststellungen oder 

tatsächlicher Geländeverhältnisse selbständig nur in dieser Form baulich oder 

gewerblich nutzbar sind, die zusammenzufassenden Grundstücke oder Grund-

stücksteile aneinander grenzen und die Eigentumsverhältnisse identisch sind.  

 

(4) Grundstücksentwässerungsanlagen sind alle Einrichtungen zur Abwasserbesei-

tigung, soweit sie nicht Bestandteil einer öffentlichen Abwasseranlage sind. 

 

(5) Die öffentlichen zentralen Abwasseranlagen zur Schmutzwasserbeseitigung 

bzw. zur Niederschlagswasserbeseitigung enden an der Grenze des zu entwäs-

sernden Grundstücks oder bei Installation einer Druckentwässerung durch die 

Stadt Rinteln nach dem Pumpenschacht einschließlich sonstiger Installationen 

vor bzw. auf dem zu entwässernden Grundstück. 

 

(6) Zu den zentralen öffentlichen Abwasseranlagen gehört das gesamte öffentliche 

Entwässerungsnetz einschließlich aller technischen Einrichtungen wie 

 

a) je nach den örtlichen Verhältnissen das Leitungsnetz mit getrennten Lei-

tungen für Schmutzwasser und Niederschlagswasser (Trennsystem) o-

der/und die gemeinsame Leitung für beide Abwasserarten (Mischsys-

tem), die Anschlussleitungen, Reinigungsschächte, Pumpstationen und 

Rückhaltebecken, 

 

b) alle Einrichtungen zur Behandlung des Abwassers, das sind Klärwerke 

und ähnliche Anlagen, die im Eigentum der Stadt stehen, sowie von 

Dritten hergestellte und unterhaltene Anlagen, deren sich die Stadt be-

dient und zu deren Unterhaltung sie beiträgt, 
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c) offene und verrohrte Gräben und Wasserläufe, soweit die wasserrechtli-

che Aufhebung der Gewässereigenschaften erfolgt ist und die Gräben 

bzw. Wasserläufe zur Aufnahme der Abwässer dienen. 

 

 

(7) Zur dezentralen öffentlichen Abwasseranlage gehören alle Vorkehrungen und 

Einrichtungen für Abfuhr und Behandlung von Abwasser aus abflußlosen Gru-

ben und aus Kleinkläranlagen einschließlich Fäkalschlamm außerhalb des zu 

entwässernden Grundstücks. 

 

(8) Zur privaten dezentralen Abwasseranlage gehören Kleinkläranlagen und 

abflußlose Gruben auf dem zu entwässernden Grundstück. 

 

(9) Soweit sich die Vorschriften dieser Satzung auf den Grundstückseigentümer 

beziehen, gelten die Regelungen entsprechend auch für Erbbauberechtigte, 

Nießbraucher und solche Personen, die die tatsächliche Gewalt über eine bauli-

che Anlage oder ein Grundstück ausüben. 

 

§ 3 

Anschluss- und Benutzungszwang - Schmutzwasser 

 

(1) Jeder Grundstückseigentümer ist verpflichtet, sein Grundstück nach Maßgabe 

der folgenden Bestimmungen an eine öffentliche Abwasseranlage oder an die in 

der Entwässerungsgenehmigung bezeichneten Teile der öffentlichen Abwasser-

anlage anzuschließen, sobald auf seinem Grundstück Schmutzwasser auf Dauer 

anfällt. Wer Besitzer eines Grundstücks- oder Grundstücksteils ist, ohne zum 

Anschluss verpflichtet zu sein, hat die zum Anschluss erforderlichen Maßnah-

men zu dulden. 

 

(2) Dauernder Anfall von Schmutzwasser ist anzunehmen, sobald das Grundstück 

mit Gebäuden für den dauernden oder vorübergehenden Aufenthalt von Men-

schen oder für gewerbliche oder industrielle Zwecke bebaut ist oder mit der Be-

bauung des Grundstücks begonnen wurde. 

 

(3) Die Verpflichtung nach Abs. 1 richtet sich auf den Anschluss an die zentrale 

Abwasseranlage, soweit die öffentliche Kanalisationsanlage vor dem Grund-

stück für das Schmutzwasser betriebsbereit vorhanden ist, sonst auf Anschluss 

des Grundstücks an die dezentrale Abwasseranlage. 
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(4) Die Stadt kann den Anschluss an die zentrale Abwasseranlage verlangen, 

sobald die Voraussetzungen des Abs. 3 nachträglich eintreten. Der Grundstück-

seigentümer erhält eine entsprechende Mitteilung durch die Stadt. Der An-

schluss ist binnen 3 Monaten nach Zugang der Mitteilung vorzunehmen. 

 

(5) Werden an einer Erschließungsstraße, in die später Entwässerungskanäle 

eingebaut werden sollen, Neubauten errichtet, so sind auf Verlangen der Stadt 

alle Einrichtungen für den künftigen Anschluss an die zentrale Abwasseranlage 

vorzubereiten und die erforderlichen Maßnahmen zu dulden. 

 

(6) Wenn und soweit ein Grundstück an eine öffentliche Abwasseranlage ange-

schlossen ist, ist der Grundstückseigentümer verpflichtet, alles anfallende 

Schmutzwasser - sofern nicht eine Einleitungsbeschränkung nach § 8 gilt - der 

öffentlichen Abwasseranlage zuzuführen. 

 

§ 3a 

Anschluss- und Benutzungszwang - Niederschlagswasser 
 

(1) Jeder Grundstückseigentümer ist verpflichtet, sein Grundstück an eine öffentli- 

 che Abwasseranlage anzuschließen, soweit ein gesammeltes Fortleiten des auf 

dem Grundstück anfallenden Niederschlagswassers erforderlich ist, um eine 

Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit zu verhüten. 

 

 Davon ist insbesondere auszugehen, wenn 

 

 - der Untergrund eine Versickerung nicht zuläßt, 
 

- das Grundstück derart bebaut oder befestigt worden ist, daß das Nieder-

schlagswasser nicht versickern oder ablaufen kann, 
 

- das Niederschlagswasser nicht nur unerheblich verunreinigt wird, bevor es 

in den Boden gelangt, 
 

- durch Gebietsverordnungen ein Versickern nicht zulässig ist (Altlasten, 

Wasserschutz-, Naturschutz-, Heilquellenschutzgebiete). 

 

(2) Wenn und soweit ein Grundstück bezüglich des Niedeschlagswassers an eine 

öffentliche Abwasseranlage angeschlossen ist, ist der Grundstückseigentümer 

verpflichtet, sämtliches Niederschlagswasser, das auf bebauten und befestigten 

Flächen anfällt, der öffentlichen Abwasseranlage zuzuführen, soweit es nicht als 

Brauchwasser Verwendung findet. Die Verwendung als Brauchwasser ist der 

Stadt zuvor schriftlich anzuzeigen. 
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§ 4 
Anschluss- und Benutzungsrecht - Schmutzwasser 

 

(1) Jeder Eigentümer eines im Gebiet der Stadt liegenden Grundstücks ist berech-

tigt, sein Grundstück zur Ableitung von Schmutzwasser nach Maßgabe dieser 

Satzung an die bestehende öffentliche Abwasseranlage anzuschließen (An-

schlussrecht). 

 

(2) Das Anschlussrecht erstreckt sich nur auf solche Grundstücke, die an eine 

Straße, einen Weg oder Platz grenzen, in der/dem eine betriebsfertige öffentli-

che Abwasseranlage vorhanden ist. Die Herstellung neuer oder die Änderung 

bestehender Leitungen kann nicht verlangt werden. 

 

(3) Nach der betriebsfertigen Herstellung des Anschlusskanals hat der Anschlussbe-

rechtigte vorbehaltlich der Einschränkungen dieser Satzung das Recht, die auf 

seinem Grundstück anfallenden Abwässer in die öffentliche Abwasseranlage ein-

zuleiten (Benutzungsrecht), wenn und soweit nicht anderweitige Rechtsvorschrif-

ten die Einleitung einschränken oder verbieten. 

 

(4) Bei Grundstücken, deren Anschluss wegen ihrer besonderen Lage oder aus 

technischen oder betriebswirtschaftlichen Gründen erhebliche Schwierigkeiten 

oder Kosten verursacht, kann der Grundstückseigentümer den Anschluss seines 

Grundstücks nur verlangen, wenn er den für den Bau der Kanalanschlussleitung 

entstehenden Aufwand übernimmt und auf Verlangen angemessene Sicherheit 

leistet. Einzelheiten, insbesondere die Frage, wer den Unterhaltungs- und Erneue-

rungsaufwand trägt, werden durch Vereinbarung geregelt. 

 

 

§ 4a 

Anschluss- und Benutzungsrecht - Niederschlagswasser 

 

(1) Ein auf Ableitung von Niederschlagswasser gerichtetes Anschluss- und 

Benutzungsrecht besteht nur, soweit sich die Stadt die Beseitigung vorbehalten 

hat oder dazu verpflichtet ist. 
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(2) § 4 Abs. 2 und Abs. 4 gelten entsprechend. 

 

 

§ 5 

Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang - Schmutzwasser 

 

(1) Die Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang für Schmutzwasser kann 

auf Antrag ausgesprochen werden, 

 

 1. soweit die Stadt von der Abwasserbeseitigungspflicht freigestellt ist 

 

  und 

 

2. wenn der Anschluss des Grundstücks an die öffentliche Abwasseranlage 

für den Grundstückseigentümer unter Berücksichtigung der Erfordernisse 

des Gemeinwohls unzumutbar ist. 

 

 Der Antrag soll schriftlich innerhalb eines Monats nach der Aufforderung zum 

Anschluss bei der Stadt Rinteln gestellt werden. 

 

 Für Befreiungsanträge gilt § 7 Abs. 2 entsprechend. Die Stadt kann bei Bedarf 

Unterlagen nachfordern. 

 

(2) Die Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang kann unter Bedingungen 

und Auflagen sowie befristet erteilt werden. Sie steht unter dem Vorbehalt des 

jederzeitigen Widerrufs. Die Befreiung im Sinne von Abs. 1 Nr. 1 erlischt, so-

bald die Stadt hinsichtlich des freigestellten Grundstücks abwasserbeseiti-

gungspflichtig wird. 

 

§ 6 

Entwässerungsgenehmigung 

 

(1) Die Stadt erteilt nach den Bestimmungen dieser Satzung eine Genehmigung  

 zum Anschluss an eine öffentliche Abwasseranlage und zum Einleiten von Ab- 

 wasser (Entwässerungsgenehmigung). Änderungen der Grundstücksentwässe-

rungsanlagen, der der Entwässerungsgenehmigung zugrunde liegenden Abwas-

serverhältnisse oder des Anschlusses an die Abwasseranlage bedürfen ebenfalls 

einer Genehmigung. 

 

(2) Entwässerungsgenehmigungen sind vom Grundstückseigentümer schriftlich zu 

beantragen (Entwässerungsantrag). 
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(3) Die Stadt entscheidet, ob und in welcher Weise das Grundstück anzuschließen 

ist. Sie kann Untersuchungen der Abwasserbeschaffenheit sowie Begutachtun-

gen der Grundstücksentwässerungsanlagen durch Sachverständige verlangen, 

sofern das zur Entscheidung über den Entwässerungsantrag erforderlich er-

scheint. Die Kosten hat der Grundstückseigentümer zu tragen. 

 

(4) Die Genehmigung wird ungeachtet privater Rechte erteilt und läßt diese unbe-

rührt. Sie gilt auch für und gegen die Rechtsnachfolger des Grundstückseigentü-

mers. Die Entwässerungsgenehmigung ersetzt nicht Erlaubnisse und Genehmi-

gungen, die für den Bau und Betrieb der Grundstücksentwässerungs-anlage nach 

anderen Rechtsvorschriften erforderlich sein sollten. Insbesondere wird dadurch 

nicht die erforderliche wasserrechtliche Erlaubnis der zuständigen Wasserbehörde 

für die Ableitung des in Kleinkläranlagen behandelten Abwassers ersetzt. Letztere 

ist vielmehr Voraussetzung für die Erteilung der Entwässerungsgenehmigung. 

 

(5) Die Stadt kann - abweichend von den Einleitungsbedingungen des § 8 - die 

Genehmigung befristet, unter Bedingungen und Auflagen sowie unter dem 

Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilen. 

 

(6) Die Stadt kann dem Grundstückseigentümer die Eigenüberwachung für die 

Grundstücksentwässerungsanlage und für das auf dem Grundstück anfallende 

Abwasser nebst Vorlagepflicht der Untersuchungsergebnisse auferlegen und Art 

und Umfang dieser Eigenüberwachung bestimmen sowie die Duldung und Kos-

tentragung für eine regelmäßige städtische Überwachung festsetzen. 

 

(7) Vor der Erteilung der Entwässerungsgenehmigung darf mit der Herstellung oder 

Änderung der Grundstücksentwässerungsanlage nur begonnen werden, wenn 

und soweit die Stadt ihr Einverständnis erteilt hat. 

 

(8) Die Genehmigung erlischt, wenn innerhalb von drei Jahren nach ihrer Erteilung 

mit der Herstellung oder Änderung der Grundstücksentwässerungsanlage nicht 

begonnen oder wenn die Ausführung drei Jahre unterbrochen worden ist. Die Frist 

kann auf Antrag um jeweils höchstens 2 Jahre verlängert werden. 

 

(9) Die Stadt kann verlangen, daß für bestehende Altanlagen, die bisher nicht 

genehmigt wurden, ein Entwässerungsantrag gestellt wird. 

 

(10) Auch eine rechtmäßige bestandskräftige Entwässerungsgenehmigung kann 

unter den Voraussetzungen des § 49 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) 

widerrufen werden. 
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§ 7 

Entwässerungsantrag 

 

(1) Der Entwässerungsantrag ist bei der Stadt über den Abwasserbetrieb der Stadt 

Rinteln einzureichen, wenn die Entwässerungsgenehmigung wegen eines ge-

nehmigungspflichtigen Bauvorhabens oder bei Änderung der Grundstücksent-

wässerungsanlage erforderlich wird. In den Fällen der §§ 3 Abs. 4, 3a Abs. 1 ist 

der Entwässerungsantrag spätestens einen Monat nach der Aufforderung zum 

Anschluss vorzulegen. Bei allen anderen Vorhaben ist der Entwässerungsantrag 

einen Monat vor deren geplanten Beginn einzureichen. 

 

(2) Der Antrag für den Anschluss an eine zentrale Abwasseranlage hat zu enthal-

ten: 

 

 a) Erläuterungsbericht mit 

 

 - einer Beschreibung des Vorhabens und seiner Nutzung, 
 

 - Angaben über die Größe und Befestigungsart der Grundstücks- 

oder Hofflächen; 

 
 b) einer Beschreibung des gewerblichen Betriebes, dessen Abwasser 

eingeleitet werden soll, nach Art und Umfang der Produktion und der 

Anzahl der Beschäftigten sowie des voraussichtlich anfallenden Abwas-

sers nach Menge und Beschaffenheit; 

 

 c) bei Grundstücksentwässerungsanlagen mit Vorbehandlungsanlagen 

Angaben über 

 

 - Menge, Anfallstelle und Beschaffenheit des Abwassers, 

   

- Funktionsbeschreibung der Vorbehandlungsanlage, 

 

 - Behandlung und Verbleib von anfallenden Rückständen (z.B. 

Schlämme, Feststoffe, Leichtstoffe), 

 

 - Anfallstelle des Abwassers im Betrieb; 

 

 d) einen mit Nordpfeil versehenen Lageplan des anzuschließenden 

Grundstücks im Maßstab nicht kleiner als 1 : 500 mit folgenden Anga-

ben: 

 

  - Gemarkung, Flur, Flurstücksbezeichnung, 

  - Straße und Haus-Nr., 

  - Gebäude und befestigte Flächen, 

  - Grundstücks- und Eigentumsgrenzen, 

  - Lage der Haupt- und Anschlusskanäle, 

  - Gewässer, soweit vorhanden oder geplant, 

  - in der Nähe der Abwasserleitungen vorhandener Baumbe- 

    stand; 
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 e) einen Schnittplan im Maßstab 1 : 100 durch die Fall- und Entlüftungs-

rohre des Gebäudes mit den Entwässerungsprojekten. Einen Längs-

schnitt durch die Grundleitung und durch die Revisionsschächte mit 

Angabe der Höhenmaße des Grundstücks und der Sohlenhöhe im Ver-

hältnis der Straße, bezogen auf NN; 

 

 f) Grundrisse des Kellers und der Geschosse im Maßstab 1 : 100, soweit 

dies zur Klarstellung der Grundstücksentwässerungsanlagen erforderlich 

ist. Die Grundrisse müssen insbesondere die Bestimmung der einzelnen 

Räume und sämtliche in Frage kommenden Einläufe sowie die Ablei-

tung unter Angabe der lichten Weite und des Materials erkennen lassen, 

ferner die Entlüftung der Leitungen und die Lage etwaiger Absperr-

schieber, Rückstauverschlüsse oder Hebeanlagen. 
 

(3) Der Antrag für den Anschluss an die dezentrale Abwasseranlage hat zu 

enthalten: 

 

 a) Angaben über Art und Bemessung der Grundstücksentwässerungsanlage 
 

 b) Nachweis der wasserbehördlichen Einleitungserlaubnis für die 

Grundstücksentwässerungsanlage 
 

 c) Einen mit Nordpfeil versehenen Lageplan des anzuschließenden 

Grundstücks im Maßstab nicht kleiner als 1 : 500 mit folgenden Anga-

ben: 
 

  - Gemarkung, Flur, Flurstück, 

  - Straße und Haus-Nr., 

  - vorhandene und geplante bauliche Anlagen auf dem Grundstück 

  - Lage der Kleinkläranlage bzw. Sammelgrube,  

  - Lage der Entwässerungsleitungen außerhalb des Gebäudes mit  

    Schächten, 

  - Anfahr- und Entleerungsmöglichkeit für das Entsorgungsfahrzeug. 
 

(4) Schmutzwasserleitungen sind mit ausgezogenen, Niederschlagswasserleitungen 

mit gestrichelten Linien darzustellen und Mischwasserleitungen strichpunktiert. 

Später auszuführende Leitungen sind zu punktieren. 

 

 Folgende Farben sind dabei zu verwenden: 

 

 für vorhandene Anlagen  = schwarz 

 für neue Anlagen   = rot 

 für abzubrechende Anlagen  = gelb. 

 

 Die für Prüfungsvermerke bestimmte grüne Farbe darf nicht verwendet werden. 
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(5) Die Stadt kann weitere Unterlagen fordern, wenn diese zur Beurteilung der 

Entwässerungsanlagen erforderlich sind. 

 

 

§ 8 

Einleitungsbedingungen 

 

(1) Für  die  Benutzung  der  öffentlichen  Abwasseranlagen gelten die in den Abs.  

 2 - 11 geregelten Einleitungsbedingungen. Wenn eine Indirekteinleitergenehmi-

gung erteilt wird oder besteht, treten die in der Genehmigung vorgegebenen 

strengeren Werte an die Stelle der in den nachfolgenden Absätzen festgelegten 

Einleitungsbedingungen. Eine Indirekteinleitergenehmigung ersetzt im Übrigen 

nicht die Entwässerungsgenehmigung nach dieser Satzung. Der Grundstücksei-

gentümer ist verpflichtet, der Stadt eine Indirekteinleitergenehmigung innerhalb 

eines Monats auszuhändigen, sofern nicht die Stadt für die Erteilung der Indi-

rekteinleitergenehmigung zuständig ist. 

 

(2) Alle Abwässer dürfen nur über die Grundstücksentwässerungsanlage eingeleitet 

werden. Das Benutzungsrecht beschränkt sich auf die Menge und Zusammen-

setzung des Abwassers, die Grundlage der Genehmigung waren. 

 

(3) In den nach dem Trennverfahren entwässerten Gebieten darf unbelastetes Nie-

derschlagswasser, unbelastetes Grund- und Dränwasser sowie unbelastetes 

Kühlwasser nur in den Niederschlagswasserkanal, Schmutzwasser nur in den 

Schmutzwasserkanal eingeleitet werden. 

 

(4) In die öffentlichen Abwasseranlagen dürfen keine Abwässer und Stoffe 

eingeleitet werden, die 

 

- die Funktionstätigkeit und die Reinigungsleistung der öffentlichen Ab-

wasserbehandlungsanlage beeinträchtigen 

- die Kanalisation verstopfen oder zu Ablagerungen führen, 

- giftige, übelriechende oder explosive Dämpfe oder Gase bilden, 

- Bau- und Werkstoffe der öffentlichen Abwasseranlagen in stärkerem  

 Maße angreifen  
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Hierzu gehören insbesondere folgende Stoffe: 

- Inhalte von Abwassersammelgruben und Kleinkläranlagen,  

- feste Abfälle (auch in zerkleinertem Zustand), z.B. Kehricht, Müll, 

Schutt, Glas, Schlamm, Asche, Küchenabfälle, Fasern; 

- Trester, Trub, Schlempe, hefehaltige Rückstände, Molke, Latices, Leder-

reste, Borsten, Silagesickersaft, Abfälle aus Schlachtung, Tierkörperbe-

seitigung und Lebensmittelproduktion; 

- erhärtende Stoffe, z.B. Zement, Kalk, Kalkmilch, Gips, Mörtel, Kartof-

felstärke, Kunstharze, Bitumen, Teer; 

- feuergefährliche oder explosionsfähige Gemische bildende Stoffe, z.B. 

abscheidbare, emulgierte und gelöste Leichtflüssigkeiten wie Benzin, 

Heizöl, Farben, Lacke; 

- Öle, Fette, z.B. abscheidbare und emulgierte öl- und fetthaltige Stoffe 

pflanzlichen oder tierischen Ursprungs, Schmieröle; 

- aggressive oder giftige Stoffe, z.B. Säuren, Laugen und Salze, Stoffe, 

die mit Abwasser reagieren und dadurch schädliche Substanzen oder 

Wirkungen erzeugen; 

- Schwerflüssigkeiten, z.B. Dichlormethan, Trichlormethan, Tetra-

chlormethan, Trichlorethen, Tetrachlorethen; 

- Biozide, z.B. Pflanzenbehandlungs-, Schädlingsbekämpfungs- und Des-

infektionsmittel; 

- Stoffe und Zubereitungen, die zu unverhältnismäßig großer Schaumbil-

dung führen, z.B. Textilhilfsstoffe, Tenside; 

- Tierfäkalien, z.B. Jauche, Gülle, Mist; 

- Stoffe, die Dämpfe und Gase, wie z.B. Chlor, Schwefelwasserstoff, 

Cyanwasserstoff, bilden. 

 

 Die Stadt kann die Einleitung von Abwässern außergewöhnlicher Art und 

Menge versagen oder von einer Vorbehandlung oder Speicherung abhängig ma-

chen und an besondere Bedingungen knüpfen. 

 

(5) Abwasser mit radioaktiven Inhaltsstoffen darf nur eingeleitet werden, wenn es 

der Strahlenschutzverordnung vom 20.07.2001 (BGBI. I S. 1713) - insbesonde-

re § 47 Abs. 4 – in der jeweils geltenden Fassung entspricht. 

 

(6) Nicht häusliche Abwässer - insbesondere aus Industrie - und Gewerbebetrieben 

oder vergleichbaren Einrichtungen (z.B. Krankenhäuser) - dürfen, abgesehen 

von den übrigen Begrenzungen des Benutzungsrechts, nur eingeleitet werden, 

wenn sie in der qualifizierten Stichprobe folgende Einleitungswerte nicht über-

schreiten: 
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 1. Allgemeine Parameter 

 

  a) Temperatur     35°C 

 

  b) pH-Wert      6,5 - 10 

 

  c) Absetzbare Stoffe: Soweit eine  

   Schlammabscheidung aus    

   Gründen der ordnungsgemäßen   1 ml/l bis 10 ml/l 

   Funktionsweise der öffentlichen   nach 0,5 Stunden 

   Abwasseranlage erforderlich ist:   Absetzzeit 

 

 2.  Organische Stoffe und Stoffkenngrößen 

 

a) Schwerflüchtige, lipophile Stoffe 

(u.a. verseifbare Öle und Fette)   gesamt 300 mg/l 

 

b) Kohlenwasserstoffindex    gesamt 100 mg/l 

- Soweit im Einzelfall eine 

weitergehende Entfernung der 

Kohlenwasserstoffe erforderlich ist  20 mg/l 

 

c) Absorbierbare organisch gebundene 

Halogene (AOX)     1 mg/l 

 

d) Leichtflüchtige halogenierte Kohlen- 

wasserstoffe (LHKW)    0,5 mg/l 

(Summenparameter, gerechnet als Chlor) 

 

e) Phenolindex, wasserdampfflüchtig  100 mg/l 

 

f) Farbstoffe     nach gesonderter Festlegung 

 

g) Organische halogenfreie Lösemittel  10 g/l als TOC 

 

3. Metalle und Metalloide 

 

a) Antimon  (Sb)   0,5 mg/l 

b) Arsen  (As)   0,5 mg/l 

c) Blei  (Pb)   1    mg/l 

d) Cadmium  (Cd)   0,5 mg/l 

e) Chrom  (Cr)   1    mg/l 

f) Chrom-VI (Cr)    0,2 mg/l 

g) Cobalt  (Co)   2    mg/l 

h) Kupfer  (Cu)   1    mg/l 

i) Nickel  (Ni)   1    mg/l 

j) Quecksilber (Hg)   0,1 mg/l 

k) Zinn  (Sn)   5    mg/l 

l) Zink  (Zn)   5    mg/l 
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Für die Parameter Barium, Mangan, Selen, Silber, Thallium, Vanadium, 

Aluminium und Eisen werden, sofern sich bei der Abwasserableitung 

und –reinigung als auch bei der Verbringung von Klärschlamm Schwie-

rigkeiten ergeben, im Bedarfsfall entsprechende Richtwerte gesondert 

festgelegt. 

 

4. Weitere anorganische Stoffe 

 

a) Stickstoff aus Ammonium und  

Ammoniak (NH4-N+NH3-N) 

 Bei Kläranlagen ≤ 5000 EW   100 mg/l 

 Bei Kläranlagen > 5000 EW   200 mg/l 

 

b) Stickstoff aus Nitrit  (NO2-N)  10   mg/l 

c) Cyanid, leicht freisetzbar    1     mg/l 

d) Sulfat   (SO4
2-)   

600 mg/l 

e) Sulfid, leicht freisetzbar  (S
2-

)   2     mg/l 

f) Fluorid, gelöst  (F
-
)   50   mg/l 

g) Phosphor, gesamt     50   mg/l 

 

 5. Chemische und biochemische Wirkungskenngrößen 

 

a) Spontane Sauerstoffzehrung  100 mg/l 

b) Aerobe biologische Abbaubarkeit nach gesonderter Festle- 

        gung 

c) Nitrifikationshemmung   nach gesonderter Festle- 

        gung 

 

 Für vorstehend nicht aufgeführte Stoffe werden die Einleitungswerte im 

Bedarfsfall festgesetzt, wenn dies von der Menge und Beschaffenheit des einzu-

leitenden Abwassers her erforderlich ist, um eine ordnungsgemäße Abwasser-

beseitigung sicherzustellen. 

 

 Eine qualifizierte Stichprobe umfasst mindestens fünf Stichproben, die in einem 

Zeitraum von höchstens zwei Stunden im Abstand von nicht weniger als zwei 

Minuten entnommen, gemischt werden. Die Mischprobe ist nicht bei den Para-

metern Temperatur und pH-Wert anzuwenden. 

 

 Dabei sind die vorgenannten oder in der Einleitungsgenehmigung vorgegebenen 

Grenzwerte einzuhalten. Der Grenzwert gilt auch als eingehalten, wenn die Er-

gebnisse der letzten fünf im Rahmen der städtischen Überwachung durchge-

führten Überprüfungen in vier Fällen diesen Wert nicht überschreiten und kein 

Ergebnis diesen Wert um mehr als 100% übersteigt. Überprüfungen, die länger 

als drei Jahre zurückliegen, bleiben unberücksichtigt. 
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 Die zur Ermittlung der physikalischen und chemischen Beschaffenheit der 

Abwässer notwendigen Untersuchungen sind nach den Deutschen Einheitsver-

fahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung in der jeweils gülti-

gen Fassung und nach den entsprechenden DIN-Normen des Fachnormenaus-

schusses Wasserwesen im Deutschen Institut für Normung e.V., Berlin, oder 

Arbeitsblatt der DWA-A 704 auszuführen. 

 

(7) Niedrigere als die aufgeführten Einleitungswerte und Frachtenbegrenzungen 

können im Einzelfall festgesetzt und die Einhaltung der niedrigeren Einlei-

tungswerte kann angeordnet werden, soweit dies nach den Umständen des Fal-

les ge-boten  erscheint, um  eine  Gefährdung  der  öffentlichen  Abwasseranla-

gen oder der in den Anlagen beschäftigten Personen, die Beeinträchtigung der 

Benutzbarkeit  der  Anlagen  oder eine Erschwerung der Abwasserbehandlung 

sowie der landwirtschaftlichen Klärschlammverwertung zu verhüten. Das Ein-

leiten oder Einbringen von Stoffen, die die niedrigeren Einleitungswerte über-

schreiten, fällt im Geltungsbereich der Anordnung unter das Einleitungsverbot 

nach Abs. 6. 

 

 Höhere Einleitungswerte können im Einzelfall - nur unter Vorbehalt des 

jederzeitigen Widerrufs - zugelassen werden, wenn nach den Besonderheiten 

des Falles die schädlichen Stoffe und Eigenschaften der Abwässer innerhalb 

dieser Grenzen für die öffentlichen Abwasseranlagen, die darin beschäftigten 

Personen oder die Abwasserbehandlung vertretbar sind. 

 

(8) Es ist unzulässig, entgegen den jeweils in Betracht kommenden Regeln der 

Technik Abwasser zu verdünnen oder zu vermischen, um Einleitungsverbote zu 

umgehen oder die Einleitungswerte zu erreichen. Dies gilt in bezug auf den Pa-

rameter Temperatur nicht. 

 

(9) Ist damit zu rechnen, daß das anfallende Schmutzwasser nicht den Anforderun-

gen der vorstehenden Regelungen entspricht, kann gefordert werden, daß geeig-

nete Vorbehandlungsanlagen zu erstellen und/oder Rückhaltungsmaßnahmen  

durchzuführen sind. Im Rahmen der Entwässerungsgenehmigung gemäß § 6 

Abs. 2 wird auf Antrag der Bau und Betrieb von Vorbehandlungsanlagen, die 

den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu entsprechen haben, geneh-

migt. Die Stadt kann Maßnahmen zur Rückhaltung des Abwassers oder von 

Abwasserteilströmen verlangen, wenn die Vorbehandlung teilweise unzu-

reichend ist. 
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(10) Die Stadt  kann  eine  Rückhaltung  des  Niederschlagswassers auf dem 

Grundstück fordern, wenn die zulässigen Abflußmengen überschritten werden. 

 

(11) Werden von dem Grundstück Stoffe oder Abwässer i.S.d. Abs. 4-6 unzulässi-

gerweise in die öffentliche Abwasseranlage eingeleitet, ist  die  Stadt berechtigt, 

auf Kosten des Grundstückseigentümers die dadurch entstehenden Schäden in 

der Abwasseranlage zu beseitigen, Untersuchungen und Messungen des Ab-

wassers vorzunehmen und selbsttätige Meßgeräte mit den dafür erforderlichen 

Kontrollschächten einbauen zu lassen. 

 

(12) Der Eigentümer oder Erbbauberechtigte eines Grundstücks, auf dem Öle, Fette 

und  Leichtflüssigkeiten, insbesondere  Benzin und Benzol, anfallen oder gela-

gert werden oder auf dem sich Garagen, mehrgeschossige Stellplätze oder 

Waschplätze für Kraftfahrzeuge befinden, die mit Abläufen versehen sind, hat 

Vorrichtungen zur Rückhaltung dieser Stoffe (Abscheider) gemäß DIN 

1986/DIN 1999 zu schaffen. 

 

(13)  Abwasser, das die vorstehend aufgeführten Bedingungen einhält, jedoch stark 

verschmutzt ist, darf nur eingeleitet werden, wenn der Einleiter sich in einer 

Sondervereinbarung verpflichtet, im Vergleich zur Behandlung von normalem 

Abwasser  entstehende  Mehrkosten zu tragen.  Als stark verschmutzt gilt Ab-

wasser, das im Vergleich zu normalem häuslichen Abwasser einen mindestens 

doppelten Lasteneintrag an CSB oder BSB5 aufweist. Die Stadt kann zum 

Nachweis des Verschmutzungsgrades amtliche Gutachten verlangen. Die Kos-

ten hierfür trägt der Einleiter. 

 

II.  Besondere Bestimmungen für zentrale Abwasseranlagen 

 

§ 9 

Anschlusskanal 

 

(1) Jedes Grundstück muß einen eigenen,  unmittelbaren Anschluss an die öffentli-

che Abwasseranlage haben. Die Lage und lichte Weite des Anschlusskanals und 

die Anordnung des Revisionsschachtes/-kastens bestimmt die Stadt. 

 

(2) Die Stadt kann ausnahmsweise den Anschluss mehrerer Grundstücke an einen 

gemeinsamen Anschlusskanal zulassen. Diese Ausnahme setzt voraus, daß die 

beteiligten  Grundstückseigentümer  die  Verlegung, Unterhaltung und Benut-

zung der Grundstücksentwässerungsanlage auf dem jeweils fremden Grund-

stück durch Eintragung einer Baulast gesichert haben. 
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(3) Die Stadt lässt die Anschlusskanäle bis an die Grundstücksgrenze herstellen. 

Handelt es sich bei den Anschlusskanälen um Druckrohrleitungen, erstellt die 

Stadt den erforderlichen Pumpenschacht vor oder hinter der Grundstücksgrenze, 

die Stadt errichtet und betreibt die Druckentwässerungsanlage. 

 

(4) Ergeben sich bei der Ausführung des Anschlusskanals unvorhersehbare 

Schwierigkeiten, die auch ein Abweichen von dem genehmigten Plan erfordern 

können, so hat der Grundstückseigentümer den dadurch für die Anpassung sei-

ner Grundstücksentwässerungsanlage entstehenden Aufwand zu tragen. Der 

Grundstückseigentümer kann keine Ansprüche geltend machen für Nachteile, 

Erschwernisse und Aufwand, die durch solche Änderungen des Anschlusska-

nals beim Bau und beim Betrieb der Grundstücksentwässerungsanlage entste-

hen.  

 

(5) Die Stadt hat den Anschlusskanal zu unterhalten und bei Verstopfung zu 

reinigen. Der Grundstückseigentümer hat die Kosten für die Reinigung des An-

schlusskanals zu erstatten, soweit der Anschlussnutzer die Verstopfung verur-

sacht hat. 

 

(6) Der Grundstückseigentümer darf den Anschlusskanal nicht verändern oder 

verändern lassen. 

 

§ 10 

Grundstücksentwässerungsanlage 

 

(1) Die Entwässerungsanlage auf dem anzuschließenden Grundstück ist vom 

Grundstückseigentümer nach den jeweils geltenden allgemein anerkannten Re-

geln der Technik, insbesondere gemäß DIN 1986 und nach den Bestimmungen 

dieser Satzung auf eigene Kosten zu errichten und zu betreiben. 

 

(2) Die Herstellung von Rohrgräben, das Verlegen des Hausanschlusses bis zur 

öffentlichen Abwasseranlage sowie das Verfüllen der Rohrgräben dürfen nur 

durch ein Unternehmen erfolgen, das gegenüber der Stadt die erforderliche 

Sachkunde nachgewiesen hat. 
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 Ist für das Ableiten der Abwässer in den Kanalanschluss ein natürliches Gefälle 

nicht vorhanden, oder besteht Rückstaugefahr, die durch eine Rückstaudoppel-

vorrichtung nicht sicher beseitigt werden kann, so muß eine Abwasserhebeanla-

ge eingebaut werden. Revisionsschächte müssen auf dem anzuschließenden 

Grundstück an der Grenze zur öffentlichen Straße errichtet, bis Oberkante Ge-

lände hochgezogen und mit DIN-gerechten Abdeckungen versehen werden. 

 

(3) Die Grundstücksentwässerungsanlage darf erst nach ihrer Abnahme durch die 

Stadt in Betrieb genommen werden. Bis zur Abnahme dürfen Rohrgräben nicht 

verfüllt werden. Über das Prüfungsergebnis wird ein Abnahmeschein ausgefer-

tigt, soweit das Prüfungsergebnis die Inbetriebnahme der Anlage erlaubt. Wer-

den bei der Abnahme Mängel festgestellt, so sind diese innerhalb der von der 

Stadt gesetzten Frist zu beseitigen. Der Abnahmeschein befreit den Grund-

stückseigentümer nicht von seiner Haftung für den ordnungsgemäßen Zustand 

der Grundstücksentwässerungsanlage. 

 

(4) Die Grundstücksentwässerungsanlage ist stets in einem einwandfreien und 

betriebsfähigen Zustand zu erhalten. Werden Mängel festgestellt, so ist dies der 

Stadt unverzüglich mitzuteilen; die Stadt kann fordern, daß die Grundstück-

sentwässerungsanlage auf Kosten des Grundstückseigentümers in den vor-

schriftsmäßigen Zustand gebracht wird. 

 

(5) Entsprechen vorhandene Grundstücksentwässerungsanlagen nicht oder nicht 

mehr den jeweils geltenden Bestimmungen im Sinne des Abs. 1, so hat der 

Grundstückseigentümer sie entsprechend auf eigene Kosten anzupassen. Die 

Stadt kann eine solche Anpassung verlangen. Sie hat dazu dem Grundstücksei-

gentümer eine angemessene Frist zu setzen. 

 

 Der Grundstückseigentümer ist zur Anpassung der Grundstücksentwässerungs-

anlage auch dann verpflichtet, wenn Änderungen an der öffentlichen Abwasser-

anlage das erforderlich machen. 

 

 Die Anpassungsmaßnahmen bedürfen der Genehmigung durch die Stadt. Die §§ 

6 und 7 dieser Satzung sind entsprechend anzuwenden.  
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§ 11 

Überwachung der Grundstücksentwässerungsanlage 

 

(1) Der Stadt oder Beauftragten der Stadt ist zur Prüfung der Grundstücksentwässe-

rungsanlage oder zur Beseitigung von Störungen sofort und ungehindert Zutritt 

zu dieser Anlage, zu den Abwasservorbehandlungsanlagen und zu den Abwas-

seranfallstellen zu gewähren. Die Stadt oder Beauftragte der Stadt sind berech-

tigt, notwendige Maßnahmen anzuordnen, insbesondere das eingeleitete oder 

einzuleitende Abwasser zu überprüfen und Proben zu entnehmen. 

 

(2) Alle Teile der Grundstücksentwässerungsanlage, insbesondere Vorbehand-

lungsanlagen, Revisionsschächte und -kästen, Rückstauverschlüsse sowie Ab-

wasserbehandlungsanlagen müssen zugänglich sein. 

 

(3) Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, alle zur Prüfung der Grundstück-

sentwässerungsanlage geforderten Auskünfte zu erteilen. 

 

§ 12 

Sicherung gegen Rückstau 

 

(1) Rückstauebene ist im Allgemeinen die Straßenoberfläche vor dem anzuschlie-

ßenden Grundstück. Unter dem Rückstau liegende Räume, Schächte, Schmutz- 

und Regenwasserabläufe usw. müssen gemäß DIN 1986 gegen Rückstau abge-

sichert sein. Die Sperrvorrichtungen sind dauernd geschlossen zu halten und 

dürfen nur bei Bedarf geöffnet werden. 

 

(2) Wo die Absperrvorrichtungen nicht dauernd geschlossen sein können oder die 

angrenzenden Räume  unbedingt gegen Rückstau geschützt werden müssen, 

z.B. Wohnungen, gewerbliche Räume, Lagerräume für Lebensmittel oder ande-

re wertvolle Güter, ist das Schmutzwasser mit einer automatisch arbeitenden 

Abwasserhebeanlage bis über die Rückstauebene zu heben und dann in die öf-

fentliche Abwasseranlage zu leiten. Dies gilt nicht, wenn gemäß DIN1986 eine 

Ableitung unter Verwendung eines Rückstauverschlusses, also ohne Hebeanla-

ge, zulässig ist. 
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III. Besondere Vorschriften für die private dezentrale Abwasseranlage 

 

§ 13 

Bau und Betrieb der privaten dezentralen Abwasseranlage 

 

(1) Die Grundstücksentwässerungsanlagen (abflußlosen Sammelgruben, Kleinklär-

anlagen) sind vom Grundstückseigentümer gem. DIN 1986 und DIN 4261 

("Klein-Kläranlagen, Anwendung, Bemessung, Ausführung und Betrieb") zu er-

richten und zu betreiben. 

 

(2) Sie sind so anzulegen, daß das Entsorgungsfahrzeug ungehindert anfahren und 

die Grundstücksenwässerungsanlage ohne weiteres entleert werden kann. 

 

(3) In die Grundstücksentwässerungsanlagen dürfen die in § 8 Abs. 4-6 aufgeführ-

ten Stoffe nicht eingeleitet werden. § 8 Abs. 4 Satz 3 bleibt unberührt. 

 

(4) Die Anlagen werden von der Stadt oder von ihren Beauftragten regelmäßig 

entleert oder entschlammt. Zu diesem Zweck ist der Stadt oder den von ihr Be-

auftragten ungehindert Zutritt zu gewähren. Das anfallende Abwasser bzw. der 

anfallende Fäkalschlamm wird einer Behandlungsanlage zugeführt. 

 

(5) Abflußlose Sammelgruben werden bei Bedarf geleert. Der Grundstückseigen-

tümer ist verpflichtet, rechtzeitig - mindestens eine Woche vorher - bei der 

Stadt die Notwendigkeit einer Grubenentleerung anzuzeigen. Kleinkläranlagen 

sind bei Bedarf, mindestens aber einmal innerhalb von 5 Jahren zu entschlam-

men. 

 

(6) Die Stadt oder der von ihr Beauftragte geben die Entsorgungstermine bekannt. 

Die Bekanntgabe kann öffentlich geschehen. Der Grundstückseigentümer ist 

verpflichtet, alle Vorkehrungen zu treffen, daß die Entsorgung zum festgesetz-

ten Zeitpunkt erfolgen kann. 

 

§ 14 

Überwachung der privaten dezentralen Abwasserbeseitigungsanlage 

 

(1) Der Stadt bzw. von ihr Beauftragten ist zur Prüfung der privaten dezentralen 

Abwasserbeseitigungsanlage oder zur Beseitigung von Störungen sofort und 

ungehindert Zutritt zu gewähren. Die Stadt bzw. von ihr Beauftragte sind be-

rechtigt, notwendige Maßnahmen anzuordnen, insbesondere Proben zu entneh-

men. 
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(3) Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, alle zur Prüfung der privaten 

dezentralen Abwasserbeseitigungsanlage erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 

 

 

IV.  Schlußvorschriften 

 

§ 15 

Maßnahmen an der öffentlichen Abwasseranlage 

 

Einrichtungen öffentlicher Abwasseranlagen dürfen nur von Beauftragten der Stadt oder 

mit Zustimmung der Stadt betreten werden. Eingriffe an öffentlichen Abwasseranlagen 

sind unzulässig (z.B. Entfernen von Schachtabdeckungen und Einlaufrosten). 

 

§ 16 

Anzeigepflicht 

 

(1) Entfallen für ein Grundstück die Voraussetzungen des Anschlusszwanges (§§ 3, 

3a), so hat der Grundstückseigentümer dies unverzüglich der Stadt mitzuteilen. 

 

(2) Gelangen gefährliche oder schädliche Stoffe in eine der Abwasseranlagen, so ist 

die Stadt unverzüglich - mündlich oder fernmündlich, anschließend zudem 

schriftlich - zu unterrichten. 

(3) Der Grundstückseigentümer hat Betriebsstörungen oder Mängel am Anschluss-

kanal unverzüglich - mündlich oder fernmündlich, anschließend zudem schrift-

lich - der Stadt mitzuteilen. 

 

(4) Beim Wechsel des Eigentums an einem Grundstück hat der bisherige Grund-

stückseigentümer die Rechtsänderung unverzüglich der Stadt schriftlich mitzu-

teilen. Zu dieser Mitteilung ist auch der neue Grundstückseigentümer verpflich-

tet. 

 

(5) Wenn Art und Menge des Abwassers sich erheblich ändern (z.B. bei Produkti-

onsumstellung), so hat der Grundstückseigentümer dies unverzüglich der Stadt 

mitzuteilen. 
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§ 17 

Altanlagen 

 

(1) Anlagen, die vor dem Anschluss an eine öffentliche Abwasseranlage der 

Beseitigung des auf dem Grundstück anfallenden Abwassers dienten, und die 

nicht als Bestandteil der angeschlossenen Grundstücksentwässerungsanlage ge-

nehmigt sind, hat der Grundstückseigentümer binnen drei Monaten auf seine 

Kosten so herzurichten, daß sie für die Aufnahme oder Ableitung von Abwasser 

nicht mehr benutzt werden können. 

 

(2) Ist ein Grundstück nicht mehr zu entwässern, schließt die Stadt den Anschluss. 

Die Kosten trägt der Grundstückseigentümer. 

 

§ 18 

Vorhaben des Bundes und des Landes 

 

Die Bestimmungen dieser Satzung gelten auch für Vorhaben des Bundes und 

des Landes, soweit gesetzliche Regelungen dem nicht entgegenstehen. 

 

§ 19 

Befreiungen 

 

(1) Die Stadt kann von Bestimmungen dieser Satzung, soweit sie keine Ausnahme 

vorsehen, Befreiung erteilen, wenn die Durchführung der Bestimmungen im 

Einzelfall zu einer offenbar nicht beabsichtigten Härte führen würde und die 

Befreiung mit den öffentlichen Belangen vereinbar ist. 

 

(2) Die Befreiung kann unter Bedingungen und Auflagen sowie befristet erteilt 

werden. Sie steht unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs. 

 

§ 20 

Haftung 

 

(1) Für Schäden, die durch satzungswidrige Benutzung oder satzungswidriges 

Handeln entstehen, haftet der Verursacher. Dies gilt insbesondere, wenn entge-

gen dieser Satzung schädliche Abwässer oder sonstige Stoffe in die öffentlichen 

Abwasseranlagen eingeleitet werden. Ferner hat der Verursacher die Stadt von 

Ersatzansprüchen freizustellen, die Dritte bei ihr geltend machen. 
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(2) Wer entgegen § 15 unbefugt Abwassereinrichtungen der Stadt betritt oder 

benutzt oder Eingriffe an ihnen vornimmt, haftet für entstehende Schäden. 

 

(3) Der Grundstückseigentümer haftet außerdem neben dem Verursacher für alle 

Schäden und Nachteile, die der Stadt durch den mangelhaften Zustand der 

Grundstücksentwässerungsanlage, ihr vorschriftswidriges Benutzen und ihr un-

sachgemäßes Bedienen entstehen. 

 

(4) Wer durch Nichtbeachtung der Einleitungsbedingungen dieser Satzung die 

Erhöhung der Abwasserabgabe (§9 Abs. 5 AbwAG) verursacht, hat der Stadt 

den erhöhten Betrag der Abwasserabgabe zu erstatten. 

 

(5) Mehrere Verursacher haften als Gesamtschuldner. 

 

(6) Bei Überschwemmungsschäden als Folge von 

 

a) Rückstau in der öffentlichen Abwasseranlage, z.B. bei Hochwasser, 

Wolkenbrücken, Frostschäden oder Schneeschmelze; 

 

 b) Betriebsstörungen, z.B. Ausfall eines Pumpwerkes; 

 

c) Behinderungen des Abwasserabflusses, z.B. bei Kanalbruch oder Ver-

stopfung; 

 

d) zeitweiliger Stillegung der öffentlichen Abwasseranlage, z.B. bei  

Reinigungsarbeiten im Straßenkanal oder Ausführung von Anschlussar-

beiten, 

 

 hat der Grundstückseigentümer sein Grundstück und seine Gebäude selbst zu 

schützen. Einen Anspruch auf Schadenersatz hat er nur, soweit die eingetrete-

nen Schäden von der Stadt schuldhaft verursacht worden sind. Anderenfalls hat 

der Grundstückseigentümer die Stadt von allen Ersatzansprüchen freizustellen, 

die Dritte deswegen bei ihr geltend machen. 

 

(7) Kann bei dezentralen Abwasserbeseitigungsanlagen trotz erfolgter Anmeldung 

zur Entleerung oder Entschlammung infolge höherer Gewalt, Streik, Betriebs-

störungen oder betriebsnotwendiger anderer Arbeiten die Entleerung oder Ent-

schlammung erst verspätet durchgeführt werden oder muß eingeschränkt bzw. 

unterbrochen werden, hat der Grundstückseigentümer keinen Anspruch auf 

Schadenersatz. 
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§ 21 

Zwangsmittel 

 

(1) Für den Fall, dass die Vorschriften dieser Satzung nicht befolgt werden oder 

gegen sie verstoßen wird, kann nach § 70 des Nieders. Verwaltungsvollstre-

ckungsgesetzes (NVwVG)  vom 04.07.2011 (Nieders. GVBI. S. 238) i.V.m. 

den §§ 64, 65, 67 und 70 des Nieders. Gesetzes über die öffentliche Sicherheit 

und Ordnung (SOG) vom 19.01.2005 (Nieders. GVBI. S. 9) in den jeweils gül-

tigen Fassungen ein Zwangsgeld bis zu 50.000 € angedroht und festgesetzt wer-

den. Dieses Zwangsmittel kann wiederholt werden, bis die festgestellten Män-

gel beseitigt sind. 

 

(2) Die zu erzwingende Handlung kann nach vorheriger Androhung im Weg der 

Ersatzvornahme auf Kosten des Pflichtigen durchgesetzt werden. 

 

(3) Das Zwangsgeld und die Kosten der Ersatzvornahme werden im Verwaltungs-

zwangsverfahren beigetrieben. 

 

§ 22 

Ordnungswidrigkeiten 

 

(1) Ordnungswidrig i.S.d. § 10 Abs. 5 des Nieders. Kommunalverfassungsgesetzes 

(NKomVG) vom 17.12.2010 in der jeweils gültigen Fassung handelt, wer vor-

sätzlich oder fahrlässig entgegen 

 

1. §§ 3 Abs. 1, 3a Abs. 1 sein Grundstück nicht rechtzeitig an die öffentli-

che Abwasseranlage anschließen läßt; 

 

2. §§ 3 Abs. 6, 3a Abs. 2 das bei ihm anfallende Abwasser nicht in die öf-

fentliche Abwasseranlage einleitet; 

 

3. dem nach § 6 genehmigten Entwässerungsantrag die Anlage ausführt; 

 

4. § 7 den Anschluss seines Grundstücks an die öffentliche Abwasseranla-

ge oder die Änderung der Entwässerungsgenehmigung nicht beantragt. 

 

5. §§ 8, 13 Abs. 3 Abwässer und Stoffe einleitet, die einem Einleitungs-

verbot unterliegen oder nicht den Einleitungswerten entsprechen; 
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6. § 10 Abs. 3 die Grundstücksenwässerungsanlage oder Teile hiervon von 

der Abnahme in Betrieb nimmt oder Rohrgräben vor der Abnahme ver-

füllt; 

 

7. § 10 Abs. 4 und 5 die Entwässerungsanlage seines Grundstücks nicht 

ordnungsgemäß betreibt; 

 

8. § 11 Beauftragten der Stadt nicht ungehindert zu allen Teilen der Grund-

stücksentwässerungsanlage Zutritt gewährt; 

 

 9. § 13 Abs. 4 die Entleerung behindert; 

 

 10. § 13 Abs. 5 die Anzeige der notwendigen Grubenentleerung  

  unterläßt; 

 

11. § 15 die öffentliche Abwasseranlage betritt oder sonstige Maßnahmen 

an ihr vornimmt; 

 

 12. § 16 seine Anzeigepflichten nicht oder nicht unverzüglich erfüllt. 

 

 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis 5.000 € geahndet werden. 

 

§ 23 

Beiträge und Gebühren 

 

(1) Für die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung, Erneuerung und die Benutzung 

der öffentlichen Abwasseranlagen werden aufgrund der Abgabensatzung zur 

Abwasserbeseitigungssatzung Beiträge und Gebühren erhoben sowie Erstat-

tungsbeträge gefordert. 

 

(2) Für die Genehmigung von Grundstückentwässerungsanlagen werden Verwal-

tungskosten nach der Verwaltungskostensatzung erhoben. 

 

§ 24 

Hinweis auf die Möglichkeit der Einsichtnahme 

 

Die DIN-Normen und sonstigen außerrechtlichen Regelungen, auf die in dieser 

Satzung verwiesen wird, sind bei der Stadt Rinteln vorhanden und können dort 

während der Dienststunden eingesehen werden. 
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§ 25 

Übergangsregelung 

 

(1) Die vor Inkrafttreten der Satzung eingeleiteten Genehmigungsverfahren werden 

nach den Vorschriften dieser Satzung weitergeführt. 

 

(2) Soweit mit dem Inkrafttreten dieser Satzung die Anschlussvoraussetzungen 

gegeben sind und das Grundstück noch nicht an eine öffentliche Abwasseranla-

ge angeschlossen ist, ist der Entwässerungsantrag gemäß § 7 dieser Satzung 

spätestens 2 Monate nach ihrem Inkrafttreten einzureichen. 

 

(3) Soweit die Anforderungen in § 8 dieser Satzung gegenüber der vorhergehenden 

Satzung erhöht worden sind, sind die erhöhten Anforderungen nach Ablauf von 

einem Jahr nach Inkrafttreten dieser Satzung einzuhalten. 

 

§ 26 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am 01. Januar 1999 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung 

der Stadt Rinteln über den Anschluss der Grundstücke an die öffentliche Ab-

wasserbeseitigungsanlage vom 07.10.1991 außer Kraft. 

 

Rinteln, den 13. Oktober 1998 

 

 

 

Stadt Rinteln 

 

 

 

Buchholz 

Bürgermeister 

 

 

Veröffentlicht im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Hannover vom 

23.12.1998. 

 

Die bisherigen DM-Beträge in §§ 21 und 22 wurden aufgrund der Währungs-

umstellung zum 01.01.2002 in Euro umgerechnet. 
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1. Änderungssatzung vom 22. Januar 2004 

Veröffentlicht im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Hannover vom 

11. Februar 2004 

Inkrafttreten am 01. Februar 2004 

2. Änderungssatzung vom 17. März 2016 

Inkrafttreten am 01. April 2016 


